
Allgemeine Auftragsbedingungen 
der Mathias-Mokosch-Eismann Steuerberater GbR, Hammer StraÄe 138-140, 48153 MÅnster

Stand: 03.01.2008

Ç 1 BegrÅndung, Umfang und AusfÅhrung des Vertrages 
F�r den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der im Zeitpunkt der Leistung bestehende Auftrag ma�gebend. Dieser wird 
nach den Grunds�tzen ordnungsgem��er Berufsaus�bung ausgef�hrt.
Der Steuerberater legt die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde. Soweit er Unrichtigkeiten fest-
stellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
Die Pr�fung der Richtigkeit der dem Steuerberater vom Auftraggeber �bergebenen Unterlagen und Zahlen auf Vollst�ndigkeit und Richtigkeit geh�rt 
nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist.
Der Auftrag stellte keine Vollmacht f�r die Vertretung vor Beh�rden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der 
Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem �ber die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht m�glich, ist der Steu-
erberater im Zweifel zur fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

Ç 2 Rechte und Pflichten des Auftraggebers 
Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit dies zur ordnungsgem��en Erledigung des Auftrags erforderlich ist.  Insbesondere hat er 
dem Steuerberater unaufgefordert alle f�r die Ausf�hrung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollst�ndig und so rechtzeitig zu �bergeben, dass 
dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verf�gung steht. Entsprechendes gilt f�r die Unterrichtung �ber alle Vorg�nge und Um-
st�nde, die f�r die Ausf�hrung des Auftrags von Bedeutung sein k�nnen.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberater (z.B. Berichte, Gutachten usw.) nur mit dessen schriftlicher Einwilligung 
weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
Macht der Auftraggeber Beanstandungen geltend, hat er dem Steuerberater die Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Beseitigt der Steuerberater 
die geltend gemachten M�ngel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die M�ngelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kos-
ten des Steuerberaters die M�ngel durch einen anderen steuerlichen Berater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Verg�tung o-
der R�ckg�ngigmachung des Vertrags verlangen.
Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) k�nnen vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegen�ber berichtigt werden. Sonsti-
ge M�ngel darf der Steuerberater Dritten gegen�ber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn be-
rechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.
Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen R�umen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den hinweisen 
des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, 
die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielf�ltigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. 
Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftragsgeber hat alles zu unterlassen, was der Aus�bung der Nutzungsrechte an den Pro-
grammen durch den Steuerberater entgegensteht.

Ç 3 Rechte und Pflichten des Auftragnehmers 
Der Steuerberater als auch seine Mitarbeiter sind gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Be-
endigung des Vertragsverh�ltnisses fort. Sie erstreckt sich auf alle Tatsachen, die dem Steuerberater im Zusammenhang mit der Ausf�hrung des Auf-
trags zur Kenntnis gelangt sind. 
Die Verschwiegenheitspflicht gilt dann nicht, wenn der Auftraggeber den Steuerberater von dieser Verpflichtung entbindet oder die Offenlegung zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, 
als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausf�hrung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. 
Diese Personen bzw. Unternehmen sind vom Steuerberater vertraglich zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (� 69 StBerG) sowie Praxistreuh�ndern (� 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Einsicht-
nahme in die Handakten i.S.d. � 66 Abs.2 StBerG zu verschaffen.
Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausf�hrung des Auftrags erh�lt oder erhalten hat und was er aus der Gesch�fts-
besorgung erlangt, herauszugeben. Au�erdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Ver-
langen �ber den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von sieben Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt je-
doch vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, 
und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
Zu den Handakten im Sinne des � 3 Abs. 5 geh�ren alle Schriftst�cke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen T�tigkeit von dem Auf-
traggeber oder f�r ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht f�r den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und f�r die 
Schriftst�cke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie f�r die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere. Der Steuerbe-
rater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zur�ckgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zur�ckbehalten.
Der Steuerberater ist nicht verpflichtet, dem Auftraggeber  die Unterlagen auf eigene Kosten und Gefahr zur�ckzuschicken. Es ist vielmehr Sache des 
Auftraggebers, die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen. 
Bei der Herausgabe von Unterlagen an den Auftraggeber kann der Steuerberater von den Unterlagen, die er an den Auftraggeber zur�ckgibt, Ab-
schriften oder Fotokopien anfertigen und zur�ckbehalten.
Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach � 102 AO, � 53 StPO, � 383 ZPO bleiben unber�hrt.

Ç 4 Verletzung von Mitwirkungspflichten 
Unterl�sst der Auftraggeber eine ihm obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Ver-
zug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist zur Leistung zu bestimmen. Ist die Frist fruchtlos verstrichen, darf der Steuerberater 
den Vertrag fristlos k�ndigen. Unber�hrt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwir-
kung des Auftraggebers entstandenen Aufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem K�n-
digungsrecht keinen Gebrauch macht.

Ç 5 Vertragsende / KÅndigung  
Der Vertrag endet durch Erf�llung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch K�ndigung. Der Vertrag endet 
weder durch den Tod noch den Eintritt der Gesch�ftsunf�higkeit des Auftraggebers oder - im Falle einer Gesellschaft - durch deren Aufl�sung.
Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag kann von jedem Vertragspartner nach Ma�gabe der �� 626 ff., 649 BGB gek�ndigt werden. Die 
K�ndigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die geson-
dert zu erstellen und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss auszuh�ndigen ist.
Mit Beendigung des Vertrages hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausf�hrung des Auftrages eingesetzten Datenverarbeitungs-
programme einschlie�lich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverz�glich herauszugeben bzw. von der Festplatte zu l�schen. 
Bei K�ndigung des Vertrages durch den Steuerberater kann der Mandant jedoch die Programme f�r einen noch zu vereinbarenden Zeitraum zur�ck-
behalten, soweit dies zur Vermeidung von Rechtsnachteilen unbedingt erforderlich ist.
Nach Beendigung des Mandatsverh�ltnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.



Ç 6 Bemessung der VergÅtung  
Die Verg�tung (Geb�hren und Auslagenersatz) des Steuerberaters f�r seine Berufst�tigkeit nach � 33 StBerG bemisst sich nach der ”Geb�hrenver-
ordnung f�r Steuerberater,  Steuerbevollm�chtigte und Steuerberatungsgesellschaften“.
F�r T�tigkeiten, die in der Geb�hrenverordnung keine Regelung erfahren (z. B. � 57 Abs. 3  Nr. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Verg�tung, an-
derenfalls die �bliche Verg�tung (� 612  Abs. 2 und � 632 Abs. 2 BGB).

Ç 7 Aufrechnung 
Eine Aufrechnung gegen�ber einem Verg�tungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskr�ftig festgestellten Forderungen 
zul�ssig.

Ç 8 FÉlligkeit und Verzug
Die Geb�hr entsteht und wird gem. � 7 StBGebV f�llig, wenn der Auftrag erledigt oder die Angelegenheit beendigt ist.
Bei Rechnungsstellung ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu begleichen. Nach � 286 Abs.3 BGB kommt der 
Schuldner einer Entgeltzahlung sp�testens dann in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach F�lligkeit und Zugang einer Rechnung oder 
gleichen Zahlungsaufstellung leistet.

Ç 9 VerjÉhrung der VergÅtungsansprÅche 
Die Verj�hrungsfrist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem die Forderung f�llig wurde (�� 194, 195, 199 Abs.1 BGB). Anspr�che auf Verg�tung 
verj�hren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist. Ohne R�cksicht auf die Kenntnis oder grob fahrl�ssige Unkennt-
nis verj�hren diese Anspr�che in f�nf Jahren von ihrer Entstehung an.

Ç 10 Vorschuss 
F�r bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Geb�hren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern.
Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater seine weitere T�tigkeit f�r den Mandanten einstellen, bis der Vorschuss ein-
geht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die T�tigkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekannt zugeben, wenn dem Auftragge-
ber Nachteile aus einer Einstellung der T�tigkeit erwachsen k�nnen.

Ç 11  ZurÅckbehaltungsrecht 
Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten sowie der Mandantenunterlagen  verweigern, bis er wegen seiner 
Geb�hren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zur�ckbehaltung nach den Umst�nden, insbesondere wegen verh�ltnism��iger Ge-
ringf�gigkeit der geschuldeten. Betr�ge, gegen Treu und Glauben versto�en w�rde.  

Ç 12 Haftung
Der Steuerberater haftet f�r sein Verschulden sowie f�r das Verschulden seiner Erf�llungsgehilfen. 
Die Haftung des Steuerberaters f�r ein etwaiges Berufsversehen wird f�r Verm�genssch�den im Einzelfall bei einfacher Fahrl�ssigkeit im Rahmen 
des bestehenden Mandatsverh�ltnisses auf 1.000.000,-- € f�r jeden Versicherungsfall beschr�nkt, soweit nicht die Haftung auf Vorsatz beruht. An-
derweitige Vereinbarungen zwischen Steuerberater und Auftraggeber gehen dieser Vereinbarung vor. W�nscht der Auftraggeber im Einzelfall eine 
�ber die �bliche Haftungssumme hinausgehende Versicherung des Risikos, erfolgt eine solche auf Kosten des Auftraggebers. �ber die H�herversi-
cherung erfolgt eine gesonderte Vereinbarung und Abrechnung. 
Der Auftraggeber erkl�rt ausdr�cklich, dass die Frage der Haftungsbegrenzung mit ihr besprochen wurde und sie in die Haftungsbeschr�nkung ein-
willigt und die Versicherungsgrenzen der Verm�gensschaden – Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers als absolute H�chstgrenzen angesetzt 
werden. 
Eine Haftung f�r Drittsch�den sowie f�r Folgesch�den ist ausgeschlossen.
�bt der Steuerberater seine berufliche T�tigkeit im Rahmen einer Gesellschaft b�rgerlichen Rechts aus (Soziet�t), ist die Beschr�nkung der Haftung 
auf einzelne Mitglieder einer Soziet�t, die das Mandat im Rahmen ihrer eigenen beruflichen Befugnisse bearbeiten,  wirksam, wenn das Mitglied der 
Soziet�t namentlich bezeichnet wird und der Auftraggeber durch eine gesonderte und von ihm unterschriebene Zustimmungserkl�rung sich mit dieser 
Regelung einverstanden erkl�rt hat.
M�ndlich gegebene Ausk�nfte und/oder Informationen sind von einer Haftung des Beraters nur umfasst, wenn sie schriftlich vom Berater best�tigt 
worden sind.

Ç 13 VerjÉhrung von SchadensersatzansprÅchen 
Soweit ein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer k�rzeren Verj�hrungsfrist unterliegt, verj�hrt er in drei Jahren von 
dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist.
Schadensersatzanspr�che, die auf der Verletzung des Lebens, des K�rpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verj�hren ohne R�cksicht auf 
Ihre Entstehung und Kenntnis oder grob fahrl�ssige Unkenntnis in 15 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonsti-
gen, den Schaden ausl�senden Ereignis an.
Sonstige Schadensersatzanspr�che verj�hren
- ohne R�cksicht auf die Kenntnis oder grob fahrl�ssige Unkenntnis in f�nf Jahren von ihrer Entstehung an, 
- ohne R�cksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrl�ssige Unkenntnis in 15 Jahren von der Begehung der Handlung, der 

Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden ausl�senden Ereignis an.
Ma�geblich ist die fr�her endende Frist.

Ç 14  Sonstige Vereinbarungen
F�r den Auftrag, seine Ausf�hrung und die sich hieraus ergebenden Anspr�che gilt deutsches Recht.
Vertraglicher Erf�llungsort und gleichzeitiger Gerichtsstand f�r alle Anspr�che von und gegen Unternehmer ist M�nster/Westfalen. Erf�llungsort ist 
der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der weiteren Beratungsstelle des Steuerberaters, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird. 
Wenn in den vorhergehenden Vereinbarungen von „Steuerberater“ die Rede ist, sind Steuerbevollm�chtigte und Steuerberatungsgesellschaften glei-
cherma�en gemeint.
Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam oder nichtig sind oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der �brigen Be-
stimmungen dadurch nicht ber�hrt. 
Die Parteien verpflichten sich unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen oder 
nichtigen Bestimmungen angestrebten Ziel in rechtlich zul�ssiger Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt, wenn sich in dem Vertrag eine L�cke 
herausstellen sollte. Zur Ausf�llung der L�cke verpflichten sich die Parteien auf die Etablierung angemessener Regelungen in diesem Vertrag hinzu-
wirken, die dem am n�chsten kommen, was die Vertragsschlie�enden nach dem Sinn und Zweck des Vertrages bestimmt h�tten, wenn der Punkt von 
ihnen bedacht worden w�re.


